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Wenn Sie mit Ihrem „ Post-Latein" am Ende sind. 

Die Servicekarte für unsere Kunden zum Heraustrennen. 
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1 lfl l 11 ~ ollt•arnnen, liebe Kollegen, 

11111 der Broschüre „Die Briefzustellung von Abis Z" geben w ir Ihnen einen 

Uberblick über die wichtigsten Regelungen für Ihr Aufgabengebiet. Sie soll 

Ihnen bei der täglichen Arbeit eine wirksame Hi lfe sein und Antwort vor 

allem auf die Fragen geben, die sich während des Zustellgangs stellen und 

bei denen Sie selbstständig zu entscheiden haben. Unser gemeinsames Ziel 

ist es, in der Briefzustellung und beim Mobilen Postservice eine hohe Qualität 

zu gewährleisten. Diese Broschüre soll Ihnen dabei helfen, Fehler zu vermeiden, 

und Sie damit vor Nachteilen schützen. Bitte nehmen Sie deshalb diese Arbeits

hilfe auf jedem Zustellgang mit. 

Um den Inhalt überschaubar zu halten, werden hier nur Fragen von allgemei

nem Interesse behandelt. Bei Themen, die entsprechend gekennzeichnet sind 

oder über die hier kein Beitrag enthalten ist, sollten Sie sich in jedem Fall an 

einen betriebslenkenden Vorgesetzten wenden und mit diesem eine Lösung 

finden. Der Arbeitshilfe ist ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis vorangestellt, 

das es Ihnen ermöglicht, die gewünschte Erläuterung auch schnell zu finden. 

Schlagen Sie in Situationen, in denen Sie sich nicht ganz sicher sind, unter der 

entsprechenden Überschrift nach, bevor Sie eine Entscheidung treffen. 

Sollten Sie zu Fragen eines Kunden „mit Ihrem Latein am Ende" sein, geben 

Sie eine der Servicekarten weiter, die Sie im Umschlag zum Heraustrennen 

finden. Hier stehen alle wichtigen Hotline-Nummern für Kundenanfragen. 

Falls alle Servicekarten vergriffen sein sollten, stellt Ihre ZSP-Leitung gerne 

weitere Servicekarten zur Verfügung. Das Gleiche gilt, wenn sich die Arbeits

hilfe irn täglichen Einsatz abgenutzt hat. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Arbeitshilfe haben, nehmen 

wir diese jederzeit gerne auf. 

Herzlichen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeitshi lfe 

aktiv mitgestaltet haben. 

lsabel Jäger 

Abteilungsleiterin, Betrieb Auslieferung 

Vorwort 5 

.. 
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Adr s verifizierung _ ...._ _ _, 

ll11rch das Bea rbeiten der Verifizierungskarten verfügt die Deutsche Post 

ubcr eine hochaktuelle und einzigartige Adressdatenbank. Aktuelle Adressen 

sind die Grundlage für eine korrekte und kostengünstige Zustellung. Daher 

ist es sehr wichtig, dass Sie die Verifizierungskarten sorgfältig bearbeiten. 

Bei den Verifizierungskarten prüfen Sie 

die Zustellbarkeit der Sendungen unter der genannten Anschrift 

die Existenz der Adresse bzw. des Postfachs 

■ die ausreichende Beschriftung des Hausbriefkastens 

■ die Doppelung der Postempfänger-Angaben auf der Karte 

■ die richtige und vollständige Schreibweise der Namen 

Auf der Karte befinden sich unterschiedlich lange Kästchenreihen. Nehmen 

Sie für die Berichtigung immer die Kästchenreihe, die für Ihre Eintragungen 

am besten passt. Sie müssen keine bestimmte Reihenfolge einhalten. 

m1~11um11u111 

Stichwort A 7 

Bitte achten Sie auf folgende Regeln: 

■ Verwenden Sie für jede Korrektur die vorgesehene Feld

bezeichnung aus der Spalte „Feld". 

a Schreiben Sie in GROSSBUCHSTABEN und verwenden Sie 

Ä,Ö, ü und ß. 

■ Schreiben Sie mit schwarzem Kugelschreiber. 

Grundsätzlich darf kein Kreuz gesetzt werden und gleich

zeitig eine Eintragung in den Kästchenreihen erfolgen. 

Ist eine auf der Karte aufgedruckte Angabe (z. B. der Vorname) 

nicht prüfbar, dann können Sie die Angabe aus dem Adressbe

stand löschen lassen, indem Sie hinter der Feldbezeichnung in 

der Kästchenreihe XXX angeben. 

Unvollständige Angaben (z.B. P. Müller statt Peter Müller) 

müssen unter Angabe der Feldnummer vervollständigt werden, 

wenn Sie diese Angaben zweifelsfrei ermitteln konnten. 

-+ Können Sie weitere für die Zustellung erforderliche Informa

tionen zweifelsfrei feststellen, ergänzen Sie diese bitte wie in 

Beispiel 2 gezeigt. „ Bitte geben Sie beim Feststellen der Unzustellbarkeit auch den 

Grund an. Hier gibt es drei Möglichkeiten: 

Empfänger nicht zu ermitteln/ verzogen 

Soll verstorben sein 

Firma nicht (mehr) vorhanden 

Wenn ein Postempfänger zweimal aufgedruckt sein sollte, 

kreuzen Sie beim ersten Eintrag das Kästchen „Korrekt und 

eindeutig zustellbar" an. Beim identischen Eintrag ist das Käst

chen „Doppelt" anzukreuzen. Damit wird der doppelte Eintrag 

gelöscht. 
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Feld 

„ Haben Sie ein Kästchen versehentlich angekreuzt 

oder auf der Karte ist nicht mehr genügend Platz 

für die Korrektur eines langen Namens, dann 

kreuzen Sie das Kästchen „Bitte noch einmal 

andrucken!" an. Auf einer der nächsten Verifizie

rungskarten wird die Adresse dann noch einmal 

zur Überprüfung angedruckt. 

- Sollten Sie sich beim Eintragen eines Namens 

verschrieben haben, dann streichen Sie die Feld

nummer und den Namen sorgfältig durch und 

füllen Sie eine neue Kästchenreihe aus. 

vo 
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.. Das Kästchen „Gesamte Anschrift nicht prüfbar" 

sollte nur angekreuzt werden, wenn die Kombi

nation von Postleitzahl, Ort und Straße offensicht

lich falsch ist (z. B. Straße existiert nicht zu dieser 

Postleitzahl). 
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J I lqm1hclndig 

,M l lNSCHREIBEN 

21 Empfänger 
verstorben 

28 Empfangsberecht igte 

31 Ersatzzustellung 

33 Hausbriefkasten 

52 Postempfangs-
beauftragter 

59 Postzustellungs
auftrag 

76 Sicherheit 

Grundsätze der Zustellung 

Alle Sendungen sind grundsätzlich unter der auf der 

Sendung angegebenen Anschrift an den Empfänger 

oder einen möglichen Ersatzempfänger am Tag 

des Eingangs korrekt und unbeschädigt zuzustellen 

(Ausnahmen: Sendungen mit Terminwunsch, Rück

stellungen laut Rückstellungsverzeichnis). 

Sie dürfen Sendungen nicht eigenmächtig von der 

Zustellung zurückstel len. Unterlassen Sie eine 

,,Zustellung auf Verdacht." 

Bitte entwerten Sie nicht gestempelte Postwert

zeichen grundsätzlich mit dem Stempel „Nach

träglich entwertet". Fällt Ihnen das nicht ent

wertete Postwertzeichen erst auf dem Zustellgang 

auf, durchkreuzen Sie das Postwertzeichen mit 

einem schwarz schreibenden Kugelschreiber. 

Empfänger 

(und diesem gleichgestellte Personen) 

„Natürliche Person" in der Anschrift 

Ist in der Anschrift eine „natürliche Person" ge

nannt, ist diese der Empfänger. Ist in der Anschrift 

eine Einzelfirma genannt, ist der Inhaber der 

Einzelfirma der Empfänger. 

Bei Sendungen an natürliche Personen sowie an 

Einzelfirmen ist eine bevollmächtigte Person des 

Empfängers hinsichtlich der Empfangsberechtigung 

und der Annahmeverweigerung dem Empfänger 

gleichgestellt. Ausnahme: Sendungen mit dem 

Vermerk „Eigenhändig". 

„Juristische Person" in der Anschrift 

Ist in der Anschrift eine „juristische Person" genannt, ist 

der vertretungsberechtigte der juristischen Person emp

fangsberechtigt. Bei Sendungen an juristische Personen 

ist der Bevollmächtigte der juristischen Person dem 

Empfänger gleichgestellt. 

Ausnahme: Sendungen mit dem Vermerk „Eigenhändig". 

Sind in der Anschrift einer Sendung unter derselben 

Zustellangabe mehrere Empfänger angegeben, so dürfen 

Sie an jeden von ihnen zustellen. 

Achtung: Eine Person, die nur zur näheren Bestimmung 

des Empfängers in der Anschrift genannt ist (nach 

Zusätzen wie: ,,wohnhaft bei", ,,unter Adresse von", 

„ in Firma", sowie fremdsprachigen Zusätzen), gilt 

nicht als Empfänger. Empfänger ist in diesem Fall 

immer die zuerst genannte Person! 

Ort der Zustellung 

Die Zustellung der Sendungen an den Empfänger erfolgt 

grundsätzlich nach der Zustellangabe (Ausnahmen: Post

fachabholer, Abholfachanlage, Landpostkasten, Packstation 

s. auch S. 49). 

Ausnahmsweise dürfen Sie Sendungen an einer von der 

Zustellangabe abweichenden Stelle, z. B. auf der Straße, 

an den Empfänger ausliefern, wenn Ihnen dieser persön

lich bekannt ist. Voraussetzung ist dabei immer, dass Sie 

sichere Kenntnis von der Person und der ständigen 

Wohnung des Empfängers haben. 

Schreibmittel 

Benutzen Sie bitte einen schwarz schreibenden 

Kugelschreiber und schreiben Sie deutlich und lesbar. 

Stichwort A 11 

Siehe auch Seite: 

49 Packstation 

59 Postzustellungs

auftrag 
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1d11 ,111,h \oho: Die Annahme einer bestimmten Postsendung darf 

'J lll'lhlChrlchtigung 
t.hl~ Empfängers 

,M EINSCHREIBEN 

30 Empfangs

bestätigung 

33 Hausbriefkasten 

43 Nachnahme

Sendungen 

59 Postzustellungs
auftrag 

85 Zurücknahme 
ausgelieferter 
Sendungen 

Ihnen gegenüber nur verweigern: 

• der Empfänger, 

• sein Empfangsbevollmächtigter, 

der Postempfangsbeauftragte. 

Annahmeverweigerung liegt auch vor, wenn der 

Hausbriefkasten zugeklebt ist oder eine der oben 

genannten Personen die Zahlung des Nachentgelts 

oder eines Nachnahme-Betrags verweigert oder 

eine vorgeschriebene Empfangsbestätigung 

(z. B. bei der Zustellung von EINSCHREIBEN) nicht 

erteilt. 

Lehnt ein Ersatzempfänger die Annahme einer 

Sendung ab, so ist wie bei einem erfolglosen 

Zustellversuch zu verfahren (siehe „Benach

richtigung des Empfängers", Seite 17). 

Sendungen, deren Annahme verweigert wurde, 

sind als unzustellbar (Auslieferungsvermerk 

,,Annahme verweigert") zu behandeln. 



14 Stichwort A 

Anschrift ungenügend/fehlerhaft ---~ 
Siehe auch Seite: 

6 Adressverifizierung 

71 Pressesendungen 

88 Zust e ll- /Unzust ell
barkeitsvermerke 

Liegt Ihnen eine Sendung mit falscher oder unge

nügender Anschrift zur Zustellung vor, so müssen 

Sie sorgfältig, aber ohne unverhältnismäßig 

hohen Aufwand versuchen, den Empfänger zu 

ermitteln. 

Die Entscheidung darüber, ob eine Sendung mit 

Mängeln in der Anschrift zugestellt werden kann, 

hängt von Ihrem individuellen Kenntnisstand ab. 

Unabhängig von der Ursache des Anschriften

mangels (z. B. falsche Hausnummer, Zahlen

dreher, Straßenumbenennung, Gemeindegebiets

reform, Namensänderung) muss grundsätzlich 

versucht werden, die Sendung an den Empfänger 

auszuliefern. 

Eine Auslieferung ist aber nur zulässig, w enn der 

Empfänger zweifelsfrei ermittelt werden konnte. 

Andernfalls müssen Sie die Sendung als unzustell

bar behandeln. 

Arbeitsplatzanschrift 

Zustellung am Arbeitsplatz 

Eine direkte Zustellung an den Empfänger darf 

nur erfolgen, wenn dies ohne zusät zlichen 

Zeitaufwand möglich ist. 

Firmen oder Behörden 

Ist kein Postempfangsbeauftragter benannt, so 

dürfen Sie gewöhnliche Briefsendungen ohne 

NACHNAHME und ohne Nachentgelt mit Arbeits

platzanschrift zusammen mit den an die Behörde 

oder Firma gerichteten Sendungen zustellen, 

wenn die Behörde oder Firma nicht widerspricht. 

Löst der Postempfangsbeauftragte eine 

NACHNAHME Sendung oder eine Sendung mit 

Nachentgelt nicht sogleich ein, so ist ihm eine 

Benachrichtigungskarte zu übergeben. 

Postzustellungsaufträge 

Postzustellungsaufträge mit Arbeitsplatzanschrift 

sind nur an den Empfänger oder an einen schrift

lich bevollmächtigten Vertreter zuzustellen (siehe 

auch Seite 59). 

Stichwort A 15 
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Ist Ihnen eine Person nicht bekannt und haben 

Sie Zweifel an der Empfangsberechtigung einer 

bestimmten Person, so müssen Sie vor der 

Auslieferung einer Sendung oder eines Geld

betrages einen Ausweis verlangen. 

A ls Ausweise sind anzuerkennen: 

• Reisepass; Personalausweis (auch nach Fristab

lauf und ausländische) 

■ andere Ausweise mit Namen, Lichtbild und 

Unterschrift 

Haben Sie trotz Ausweisleistung weiterhin Zweifel 

über die Personengleichheit, hinterlassen Sie für 

den Empfänger eine Benachrichtigungskarte. 

Bei POSTIDENT werden nur gültige Reisepässe/ 

Personalausweise anerkannt. 

Stichwort B 17 

Benachrichtigung des Empfängers 

Eine Benachrichtigung des Empfängers ist erst nach erfolglosem Zustell

versuch an den Empfänger oder an mögliche Ersatzempfänger zulässig. 

Die Benachrichtigungskarte ist von Ihnen sorgfältig, vollständig (inklusive 

Vornamen) und gut leserlich per Hand auszufüllen. Ggf. verwenden Sie 

einen mit dem mobilen Drucker erzeugten Aufkleber. 

Regelverfahren 

Können Sie Sendungen beim Zustellversuch nicht ausliefern, so fertigen Sie 

eine Benachrichtigungskarte aus und werfen diese in den Hausbriefkasten ein 

oder hinterlassen Sie sie wie in der bei Briefsendungen ohne Zusatzleistungen 

üblichen Art. 

Für Briefsendungen ohne Zusatzleistungen sowie 

Briefe mit den Zusatzleistungen Einschreiben, 

Rückschein und Eigenhändig, 

■ Sendungen mit Nachnahme, 

■ Sendungen mit Nachentgelt, 

• Sendungen mit Zollentgelten, 

fertigen Sie bitte die Benachrichtigungskarte Basis (siehe Abb. S. 18) aus. 

Bitte wählen Sie für das Benachrichtigungslabel möglichst eine freie Stelle 

auf der Sendung in der Nähe der Anschrift. Sollen Groß-/Maxibriefe, Bücher-/ 

Warensendungen, Fotopost oder Blindensendungen an der Packstation 

abgeholt werden, kleben Sie zusätzlich den unteren Barcode des Benach

richtigungslabels auf die Benachrichtigungskarte. 

Hat der Empfänger die Lagerung beauftragt, so darf die Benachrichtigungs

karte nicht zu den lagernden Sendungen gelegt werden. Für die nicht zu 

lagernden Sendungen ist ein Zustellversuch zu unternehmen. 
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h1l111111,1t10,11•n 1u Ihrer Sendung: 
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Benachrichtigungskarte „Basis", 
Mat.-Nr. 912-649-000, Rückseite 

:D-'VL _,.,_ 51 
...,_..ridltfgung:mlbef 1 

(.. ~ N hm. ___ EUR 
n ... f'GWI -,..,,~ 

□ Nac:han1ge1t: __ EUR 

C Z~tgetc ___ EUR 

111m11rn1111 11m1rn 
8!>65137 0405033-44 

111mm1 111 1111m11n 
856!i' 370405033..: q: 

Benachrichtigungslabel 
Mat.-Nr. 912-644-000 

Informationen zu Ihrer Sendung: 
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Benachrichtigungskarte „Spezial ", 
Mat.-Nr. 912-648-000, Rückseite 

Besonderheiten 

Für NACHNAHME Sendungen kann 

der Empfänger, sein Bevollmächtig

ter oder Postempfangsbeauftragter 

eine Einlösungsfrist verlangen. In die

sem Fall übergeben Sie bitte eine 

Benachrichtigungskarte. 

Für Zahlungsanweisungen, deren 

Betrag 1.500,00 Euro überschreitet, 

übergeben Sie bitte die Benach

richtigungskarte dem Empfänger 

oder Ersatzempfänger persönlich 

und erklären Sie kurz den Sach

verhalt. Bitte beachten Sie, dass 

nicht alle Filialen Zahlungsanwei

sungen über 1.500,00 Euro aus

zahlen können. 

Für POSTIDENT, Zahlungsanwei

sungen und Briefe mit NACHNAHME 

International fertigen Sie bitte die 

Benachrichtigungskarte „Spezial" aus 

(siehe Abb. auf S. 18). Auch hier gilt: 

Nicht jede Filiale bietet jeden Service 

an. 

Stichwort B 19 

Zustellung durch Ablage 
(Wunschort) 

Liegt die schriftliche Zustimmung 

des Empfängers über die Zustellung 

von Briefsendungen ohne Briefzu

satzle istungen, ohne Nachnahme 

und ohne Nachentgelt durch Ablage 

vor, dann ist die Benachrichtigungs

karte „Basis" auszufertigen und in 

den Hausbriefkasten einzulegen. 

Ersatzzustellung in der 
Nachbarschaft 

Über eine Ersatzzustellung in der 

Nachbarschaft ist der Empfänger 

ebenfalls mit einer entsprechend 

ausgefertigten Benachrichtigungs

karte zu informieren. 
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Bevollmächtigter 

Der Empfänger kann eine natürliche Person bevollmächtigen, die für ihn 

bestimmten Sendungen in Empfang zu nehmen. Diese bevollmächtigte 

Person kann Ihnen eine Karte nach folgendem Muster vorlegen: 

Vorder- und Rückseite einer Vollmacht 

Wird in der Vollmacht ausdrück

lich darauf hingewiesen, dass 

eine bevollmächtigte Person auch 

zum Empfang von Sendungen 

mit dem Vermerk „Eigenhändig" 

berechtigt ist, so ist dies zu 

beachten. 

Vollmachtgeber r,o-,_"""'oc1or"""'.-1<1_..,,__ 

Peter Müller 
Am Kir chhof 2 
100 72 Berlin 

01 . 02.2015=--- - ----
bevollmächtigt bis zum 

f1I 2 
df 
zu 
·••i h a Günther Meyer 

Yl:w-undZlfflMl'll' o,ttte -, Otuoodwlfl ~ 

V zum Empfang der fur ihn/sie bestimmten Postsendungen /\tink,_..,._ ,.,,u,,, ............... ...,.~........._ 
"""'9"'I 

rn,u,eeq,r. Z'L. l.to l 'L _ ... ___ ,MgSb,,~\ O,a,n 

~ uch zum Empfang von eigenhändig auszuhändigenden 
Sendungen 

\11,iLßßq,r. lt. l.to I t 
Un•ffldvlh du _ ,,.i.n ~ riql,n). o,..., 

Vollmacht, Mat.-Nr. 675-601-255 

2 

Auch eine notariell beurkundete Generalvollmacht berechtigt zum Empfang 

von Sendungen mit dem Vermerk „Eigenhändig". 

Hinweis: Die Vollmacht kann auch formlos schriftlich (z. B. auf einem 

Blatt Schreibpapier) erteilt sein. Ohne vorherigen Zustellversuch bei dem 

Empfänger können Sie die Sendungen an die bevollmächtigte Person 

ausliefern. 

Stichwort B 21 

B riefzusatzleistu n_gen 

Sendungen mit Briefzusatzleistungen sind vor der Siehe auch Seite: 

Zustellung an der Scan-Druck-Station zu scannen, 28 Empfangs-

um die Dokumentation sicherzustellen. Dabei wird berechtigte 

auch der Auslieferungsbeleg erstellt. Ist die Erstellung 73 Rückschein 

von Auslieferungsbelegen über eine Scan-Druck- 76 Sicherheit 

Station nicht möglich, so sind diese von Hand aus

zufüllen. 
88 Zustell- /Unzust ellbar

keitsvermerk 

Weigert sich die empfangsberechtigte Person, ihren 

Namen in Großbuchstaben auf dem Auslieferungs

beleg zu wiederholen, so bleibt das Schreibfeld leer. 

Für EINSCHREIBEN EINWURF, die persön lich zuge

stellt wurden, lassen Sie bitte den Empfangsberech

t igten auf dem Auslieferungsbeleg unterschreiben. 

Wurde der Auslieferungsbeleg 

für Einschreiben über die SDS 

erstellt, müssen folgende Felder 

ausgefüllt bzw. angekreuzt 

w erden: 

Art des Empfängers 

Auslieferungsvermerk 

Unterschrift des Empfängers 

Unterschrift des Zustellers 

006 
Deutsche Post Q 
- BRIEFKOM~ 

Bltte h„ nlc.ha..,trli9nl 

=- AuMi.f• N n~bel-c, 

PlZ 12345 Z8el 67 

0 Empf 0EmpfßeY O R:e.-pus 
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Briefzusatzleistungen National und International 

Briefzusatzleistun_g_en National und International 

~ 
i 
j 
~ 
J 

' ;:: l.!!._ 

Auslieferungsbeleg, Mat.-Nr. 912-556-008, Vorderseite 

Eigenhändig 

Empfangsberechtigt 

EINSCHREIBEN und Zahlungsanweisungen mit 

dem Vermerk „Eigenhändig" dürfen nur zuge

stellt werden an 

den Empfänger, den Vertretungsberechtigten 

einer Behörde, juristischen Person, Gesellschaft 

oder Gemeinschaft selbst 

oder 

die Person, die vom Empfänger zum Empfang 

von eigenhändig zuzustellenden Sendungen 

bevollmächtigt ist. 

Benachrichtigung 

Treffen Sie den Empfänger selbst nicht an 

(z. B. in einer Gemeinschaftseinrichtung) und ist 

auch keine andere entsprechend bevollmächtigte 

Person anzutreffen, so hinterlassen Sie eine ent

sprechend ausgefertigte Benachrichtigungskarte. 

Besonderheiten 

Die Erben und Testamentsvollstrecker eines ver

storbenen Empfängers sind für Sendungen mit 

dem Vermerk „Eigenhändig" nicht empfangs

berechtigt. 

Sendungen „Eigenhändig" an Postfachinhaber 

werden unter der Hausanschrift zugestellt. 
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Siehe auch Seite: 

21 Briefzusatz
leistungen 

24 EINSCHREIBEN 

27 Empfänger 
verstorben 

54 POSTIDENT 
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EINSCHREIBEN und EINSCHREIBEN EINWURF 

Siehe auch Seite: 

20 Bevollmächtigter 

21 Auslieferungsbeleg 

34 Lagerung 

35 Mobiler Postservice 

46 Nachsendung 

Vor der Zustellung 

Sendungen mit EINSCHREIBEN/EINSCHREIBEN 

EINWURF haben drei wesentliche Erkennungs• 

merkmale: 

,, R
„ 

■ Sendungsnummer mit Barcode oder 

Datamatrixcode 

■ Produktname 

Die w ichtigsten Kennzeichnungen auf einem Blick 
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Sendungen mit der Zusatzleistung EINSCHREIBEN 

und EINSCHREIBEN EINWURF sind vor der Zustellung 

an der Scan-Druck-Station zu scannen. Ausgenom

men hiervon sind nachzusendende Sendungen. 

Mit dem Scan w ird der Eingang der Sendung 

dokumentiert und der Auslieferungsbeleg erstellt. 

Ist die Erstellung des Auslieferungsbelegs über die 

SOS nicht möglich, müssen Sie einen 

Auslieferungsbeleg von Hand ausfül

len. 

Die wegen Unzustellbarkeit zurück

kommenden Einschreibsendungen 

behalten den Service bei und müssen 

entsprechend der Zusatzleistungen 

nachweislich ausgeliefert werden. 

A llgemeines 

Sendungen mit der Zusatzleistung 

EINSCHREIBEN und EINSCHREIBEN 

EINWURF müssen Sie während des 

Zustellgangs in Rucksäcken oder 

Umhängetaschen, die Sie ständig bei 

sich führen, oder in einem abge

schlossenen Fahrzeug aufbewahren. 

Auslieferung 

Für Sendungen mit der Zusatz

leistung EINSCHREIBEN (auch SB· 

EINSCHREIBEN) ist zunächst ein 

Zuste llversuch beim Empfänger 

zu unternehmen. 

Ist die Zustellung an den Empfänger 

selbst oder an einen möglichen 

Ersatzempfänger erfolglos, hinter· 

lassen Sie bitte eine Benachrichtigungs· 

karte. 
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Nur EINSCHREIBEN EINWURF dürfen 

in den Hausbriefkasten eingelegt 

werden. Ist das nicht möglich, unter· 

nehmen Sie zunächst einen Zustell

versuch beim Empfänger oder bei 

einem zulässigen Ersatzempfänger. 

Erst wenn dieser Zustellversuch 

erfolglos ist, hint erlassen Sie eine 

Benachrichtigungskarte. 

Die möglichen Empfangsberechtigten 

finden Sie in den Tabellen auf den 

Seiten 28/29. 

Vor der Auslieferung muss der 

Empfangsberechtigte den Empfang 

auf dem Auslieferungsbeleg und 

ggf. auf dem Rückschein bestätigen. 

Erst dann dürfen Sie die Sendung 

dem Empfangsberecht igten überge

ben. Weigert sich dieser, seinen 

Namen in Großbuchstaben auf dem 

Auslieferungsbeleg zu wiederholen, 

so bleibt das Schreibfeld leer. Bitte 

bringen Sie unverzüglich den pas· 

senden Auslieferungsvermerk auf 

dem Auslief erungsbeleg an. 
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Die Verweigerung der Empfangsbestätigung 

durch den Empfänger, seinen Bevollmächtigten 

oder Postempfangsbeauftragten gilt als Annahme

verweigerung. Verweigert ein anderer Empfangs

berechtigter die Empfangsbestätigung, so ist eine 

Benachrichtigungskarte für den Empfänger zu 

hinterlassen. 

Bei EINSCHREIBEN RÜCKSCHEIN ist die Empfangs

bestätigung zwingend auf dem Rückschein ein

zuholen. Weigert sich bei einem EINSCHREIBEN 

RÜCKSCHEIN die empfangsberechtigte Person, 

zwei Unterschriften zu leisten, so vermerken Sie 

im Unterschriftsfeld des Auslieferungsbelegs „RSch". 

Die ungesicherte Ablage einer Sendung mit den 

Zusatzleistungen EINSCHREIBEN und EINSCHREIBEN 

EINWURF ist verboten. 

Nach der Zustellung 

Es ist unbedingt erforderlich, die Auslieferungs

belege zu Sendungen mit den Zusatzleistungen 

EINSCHREIBEN und EINSCHREIBEN EINWURF nach 

der Zustellung erneut an der SOS zu scannen. Bei 

Auslieferungsbelegen mit mehreren Sendungs

nummern ist besonders darauf zu achten, dass 

beim Scannen der einzelnen Sendungsnummern 

die Zusatztaste „o.k." betätigt werden muss. Erst 

damit ist die Dokumentation vollständig, nach

vollziehbar und abgeschlossen. 

Empfänger verstorben 

Sendungen an verstorbene Empfänger dürfen 

von Ihnen an die Hinterbliebenen ausgeliefert 

werden, sofern deren Empfangsberechtigung 

zweifelsfrei ist (z. B. Erbschein). Dies gilt jedoch 

nicht für Sendungen mit dem Vermerk 

,.Eigenhändig". 
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Siehe auch Seite: 

59 Postzustellungs
auftrag 
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~
1 

Empfangsberechti_gte von Postsendungen 7 

Zustellung an natürliche Personen und Einzelfirmen 

Zuzustellen sind: 

Emfangsberechtigte 

Empfänger (Firmeninhaber) 

Für den Empfang von Sendungen mit dem Vermerk 
„Eigenhändig" bevollmächtige Personen 

Postempfangsbeauftragter 

Angehörige des Empfängers 

In der Wohnung, im Geschäft oder Betrieb des Empfängers 
anwesende Personen, von denen den Umständen nach an
genommen werden kann, sie seien zum Empfang der 
Sendungen berechtigt 

lnhaberNermieter der Wohnung 

Hausbewohner/-nachbar 

Gewöhnliche 
Sendungen, 

Nachnahmen 

EINSCHREIBE! 
EINWURI 

EINSCHREIBE! 

. J 
1■ 

>1 
. ] 

-:i 
7 

!! ,, 

Zustellung an Behörden, juristische Personen, Gesellschaften oder Gemeinschaften 

Gesetzlicher Vertreter (Vertretungsberechtigter) 

Bevollmächtigter 

Für den Empfang von Sendungen mit dem Vermerk 
„Eigenhändig" bevollmächtigte Person 

In der Wohnung, im Geschäft oder Betrieb des Empfängers 
anwesende Personen, von denen den Umständen nach an
genommen werden kann, sie seien zum Empfang der 
Sendungen berechtigt 

• lSZR beträgt ungefähr 1, 18580 EUR 

-. 

:1 . 
• 

·, 

. 

Zahlungsanweisungen 
bis zu einem Betrag 

von 250,00 EUR 
(250,00 EUR= 296,45 SZR•) 

•* 

• 

. 
•** 

. 

. 

. 

Zahlungsanweisungen 
mit einem Betrag von 

mehr als 250,00 EUR 
(250,00 EUR = 296,45 SZR*) 

•* 

• 

. 

Sendungen und 
Zahlungsanweisungen 
mit der Zusatzleistung 

.,Eigenhändig" 

POSTIDENT 

• auch Ehegatte •• nur Kinder 
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,i Emfangsbestätigung 

Voraussetzung zur Auslieferung 

Folgende Sendungen dürfen erst übergeben 

werden, wenn ein Empfangsberechtigter den 

Empfang auf dem dafür vorgesehenen Ausliefe

rungsbeleg bestätigt hat: 

EINSCHREIBEN 

Beträge zu Zahlungsanweisungen 

Achtung: Bei Sendungen mit Rückschein ist 

die Empfangsbestätigung unbedingt auf dem 

Rückschein einzuholen. 

Verweigerung der Empfangsbestätigung 

Die Verweigerung der Empfangsbestätigung 

durch den Empfänger, seinen Bevollmächtigten 

oder Postempfangsbeauftragten gilt als Annahme

verweigerung. Verweigert ein anderer Empfangs

berechtigter die Empfangsbestätigung, so ist eine 

Benachrichtigungskarte zu hinterlassen. 

Weigert sich bei einer Sendung mit Rückschein 

die empfangsberechtigte Person, zwei Empfangs

bestätigungen abzugeben, so vermerken Sie im 

Unterschriftsfeld des Auslieferungsbelegs „RSch". 

E rsatzzuste 11 u n_g_ 

Allgemeines 

Eine Ersatzzustellung müssen Sie grundsätzlich 

dann vornehmen, wenn der Empfänger oder sein 

Bevollmächtigter nicht angetroffen werden. 

Gewöhnliche Briefsendungen an Behörden, juris

tische Personen, Gesellschaften und Gemein

schaften können sogleich einem Ersatzempfänger 

zugestellt werden. 

Ersatzempfänger 

Siehe hierzu die Tabelle auf den Seiten 28/29. 
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